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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §73 Abs2;

AVG §8;

BauPolG Slbg 1973 §14 Abs4;

BauPolG Slbg 1973 §14 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Wenngleich das AVG keine Streitgenossenschaft kennt, bedeutet dies nicht, daß die Erklärung einer Partei, einem

Devolutionsantrag beizutreten und den Devolutionsantrag aufrechtzuerhalten, ausschließlich dahingehend zu

verstehen ist, daß die Partei als Streitgenossin den Devolutionsantrag der Rechtsvorgängerin der Partei "beitreten"

wollte. Schon der Wortlaut, daß die Partei "selbstverständlich den Devolutionsantrag aufrecht erhalten wird" mußte für

die Behörde klarstellen, daß die Partei, die als Rechtsnachfolgerin im Grundeigentum einer Antragstellerin in einem

Bauverfahren vor den Behörden der Gemeinde nach der Judikatur des VwGH berechtigt war, in das Verfahren

einzutreten, eben dies, nämlich den Eintritt ins Verfahren, anzeigen wollte.

Schlagworte
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